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Herrn Stadtrat 
Wolfgang Wetzel 
 
 

Dezernat Finanzen und Ordnung 
Bürgermeister 

 
Es schreibt Ihnen: Sebastian Lasch 

Sitz: Hauptmarkt 1 

Telefon: 0375 832900 

Telefax: 0375 832929 

E-Mail*: finanzenundordnung@zwickau.de 

 

Ihre Nachricht vom:  

Ihr Zeichen:  

Geschäftszeichenzeichen:  
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Zwickau, 27.09.2021 

 

StR Wetzel hat im Vorfeld der Stadtratssitzung folgende Fragen eingereicht: 

 

Die Benutzungsordnung für kurzzeitige Überlassung von Räumlichkeiten in Gebäuden 

und kulturellen Einrichtungen der Stadt Zwickau (BV/042/2021) regelt die Überlassung 

städtischer Räumlichkeiten an politische Parteien in §3 ausführlich und stringent. Insbe-

sondere in Vorwahlzeiten schließt die Benutzungsordnung jede Vermietung für parteipoli-

tische Zwecke strikt aus. 

Dem Zwickauer Bundestagsdirektkandidaten der Partei „Alternative für Deutschland“, 

Herrn Matthias Moosdorf, wurde zur Durchführung eines Konzertes am 12.09.2021 das 

Ballhaus „Neue Welt“ zur Nutzung überlassen. Dass ein öffentliches Konzert eines Bun-

destagskandidaten in der heißen Wahlkampfphase zweifelsohne Wahlkampfzwecken 

dient, ist evident. Herr Moosdorf bewarb dieses Konzert denn auch auf seinem parteipoli-

tischen SocialMedia-Kanal. Ein Link im Veranstaltungshinweis der städtischen „KultourZ“ 

führte zur Vita des Musikers, in der deutlich und unmissverständlich über dessen politi-

sches Wirken für die Partei „Alternative für Deutschland“ berichtet wird. 

Fragen: 

1) Wer verantwortet die Entscheidung, dass zugunsten des Wahlkampfes des Direkt-

kandidaten der Partei „Alternative für Deutschland“ die städtische Benutzungsord-

nung für kurzzeitige Überlassung von Räumlichkeiten in Gebäuden und kulturellen 

Einrichtungen der Stadt Zwickau missachtet wurde? 

 

2) Welche Konsequenzen beabsichtigen Oberbürgermeisterin und Stadtverwaltung 

hinsichtlich dieser umstrittenen Entscheidung? 

 

Sehr geehrter Herr Stadtrat Wetzel, 

 

das Konzert- und Ballhaus Neue Welt unterliegt nicht der Benutzungsordnung für kurz-

zeitige Überlassung von Räumlichkeiten in Gebäuden und kulturellen Einrichtungen der 

Stadt Zwickau, sondern wird von der Kultour Z. in eigener Verantwortung betrieben und 

vermietet. Auch ich habe natürlich zur Kenntnis genommen, dass der Zeitpunkt des Kon-

zertes in unmittelbarer Nähe des Wahlkampfes stattgefunden hat und dies sicherlich 

nicht sehr glücklich ist. Genau aus diesem Grund aber hat die Kultour Z. GmbH im Miet-

vertrag jedwede politische Aktivität und Verbindungen zum Wahlkampf strikt ausge-

schlossen. Anderenfalls wäre kein Mietverhältnis geschlossen worden. Herr Moosdorf hat 

dies auch als Mieter des Hauses so akzeptiert. Eine rechtliche Versagung des Konzertes 



wäre demnach nicht möglich gewesen, außerdem käme es einem Auftrittsverbot eines 

Künstlers gleich, was an sehr hohe rechtliche Hürden gebunden ist. 

   

Richtig allerdings ist, dass Herr Moosdorf dieses Konzert auf seiner Kandidatenhomepage 

veröffentlicht hat. Der Geschäftsführer der Kultour Z. hat den Mieter sofort nach Kennt-

nisnahme aufgefordert, dies zu löschen und sich rechtliche Schritte vorbehalten. Die An-

kündigung wurde dann auch sofort von der Kandidatenhomepage entfernt.   

   

Zwischenzeitlich fand dieses Konzert auch statt und ich kann Ihnen versichern, dass kei-

nerlei Wahlwerbung im oder am Haus stattgefunden hat und dass es zu keinerlei politi-

schen Äußerungen oder Ressentiments gekommen ist. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

 

 

Sebastian Lasch 
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